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 Veröffentlicht am 14.12.1995

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AsylG 1991 §7 Abs1;

FrG 1993 §17 Abs1;

VwGG §30 Abs2;

Rechtssatz

Hat der VwGH der Beschwerde des Fremden gegen den Berufungsbescheid betre9end die Ablehnung des

Asylantrages die aufschiebende Wirkung mit der Wirkung zuerkannt, daß dem Fremden die Rechtsstellung zukomme,

die er als Asylwerber vor Erlassung des angefochtenen Bescheides gehabt habe, und hatte der Asylwerber aber auch

im Zeitpunkt vor Erlassung des Berufungsbescheides im Asylverfahren keine vorläu?ge Aufenthaltsbewilligung (hier:

schon mangels rechtzeitiger Antragstellung nach § 7 Abs 1 AsylG 1991 kam dem Asylwerber die vorläu?ge

Aufenthaltsberechtigung nicht zu), hindert die im Asylverfahren anhängige VwGH-Beschwerde nicht die Erlassung der

Ausweisung des Fremden. Es bestand daher für die die Ausweisung aussprechende Behörde kein Anlaß, mit der

Bescheiderlassung bis zur Entscheidung des Höchstgerichtes über die Beschwerde gegen den im Aslyverfahren

ergangenen Bescheid zuzuwarten.

Schlagworte

Besondere Rechtsgebiete Polizeirecht
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